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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20b Abs1 Z3 idF 1995/297;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Verfehlt ist - angesichts der durch § 20b Abs. 1 Z. 3 GehG 1956 vorgegebenen Rechtsfrage - die Schlussfolgerung, eine

Benützung des ö entlichen Verkehrsmittels sei im Falle des Beamten, da er das ö entliche Verkehrsmittel nicht

benütze, auch nicht zweckmäßig, weil es auf die tatsächliche Benützung eines ö entlichen Verkehrsmittels nicht

ankommt.
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